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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Andrej Papic, Hatzfeldstr. 28, 40625 
Düsseldorf, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005196848/45 am 26.07.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 26.07.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 02.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 G a h r 
 
 
 
 
 
 

 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Sami Aliu, Erik-Nölting-Str. 12, 40227 
Düsseldorf, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005194223/30 am 28.06.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 28.06.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 02.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 H e i l m a n n 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Julia Eickelbaum, Quellenstr. 57, 
45481 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.000852360/37 am 12.07.2016 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
der Empfängerin nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 12.07.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von der Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 27.07.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 T r o m m e r s h a u s e n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Georgi Rangelov, Marktstr. 138, 
47798 Krefeld, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005198023/37 am 19.07.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 19.07.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 29.07.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 T r o m m e r s h a u s e n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Karsten Koß, Rheurdter Str. 43, 
47509 Rheurdt, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005199001/65 am 01.08.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 01.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 01.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K o b e r l i n g  
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Danny Bauwens, Krefelder Str. 50, 
47918 Tönisvorst, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005196779/43 am 14.06.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 14.06.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 04.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 T r o m m e r s h a u s e n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Sasho Yurukov, Eppinghofer Str. 104, 
45468 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.006231320/44 am 05.08.2016 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 05.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 05.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K o b e r l i n g 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfügung 

 
Die an nachstehend aufgeführten Empfänger ge-
richtete Ordnungsverfügung der Stadt Mülheim 
an der Ruhr konnte nicht zugestellt werden, da 
sich der derzeitige Wohnsitz des Empfängers im 
Ausland befindet: 
 
Mikael Meta; geb. am 04.06.1980 Mamurras, 
letzte bekannte Anschrift: Laggia Drita in 
Mamurros, Algerien; AZ 32-13.14.03.349/16, 
Datum der Ordnungsverfügung: 04.07.2016. 
 
Die Ordnungsverfügung vom 04.07.2016 wird 
hiermit nach § 15 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 04.07.1952 (BGBl. I, S. 379) öffent-
lich zugestellt. 
 
Die Ordnungsverfügung vom 04.07.2016 kann 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Am Rathaus 1, Ordnungsamt, Zimmer 
C 303, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 03.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 H a s e n j ä g e r 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Bebauungsplan „Friedhofstraße / Hundsbuschstraße - M 23“ 
 

vom 04.08.2016 
 
 
I 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 07.07.2016 den Bebauungsplan „Friedhofstraße / Hundsbusch-
straße – M 23“ gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen als Satzung beschlossen. 
 
Nach § 10 i.V.m. § 8 Abs. 2 BauGB ist eine Genehmigung des Bebauungsplanes „Friedhofstraße / Hunds-
buschstraße – U 19“ durch die Höhere Verwaltungsbehörde nicht erforderlich. 

 
 

II 
 
Das Bebauungsplangebiet liegt im Stadtteil Speldorf. Es wird im Wesentlichen von den bestehenden Stra-
ßen Heerstraße im Norden, Saarner Straße im Süden, Hundsbuschstraße im Süd-Westen und der nord-süd 
ausgerichteten Friedhofstraße begrenzt. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im beigefügten Übersichtsplan gekennzeichnet. 
 
 

III 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Beschluss des Bebauungsplanes durch den Rat der Stadt, sowie Ort und Zeit der Einsichtnahme und die 
aufgrund des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), und der Gemeindeordnung erfor-
derlichen Hinweise werden hiermit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Gleichzeitig treten die im Bereich des Bebauungsplanes entgegenstehenden Festsetzungen durch den Be-
bauungsplan „Friedhofstraße / Schmale Straße – M 8a“ vom 10.09.1996, dem Straßenfluchtlinienplan 
„Saarner Straße“, förmlich festgestellt am 22.05.1955 und dem „Fluchtlinienplan verlängerte Heerstraße“, 
förmlich festgestellt am 23.05.1952 dessen Aufhebung der Rat der Stadt am 07.07.2016 als Satzung be-
schlossen hat, außer Kraft. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB kann jedermann den Bebauungsplan und seine Begründung mit Umweltbericht 
sowie die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB einsehen und über seinen Inhalt Aus-
kunft verlangen. 
Die Unterlagen liegen vom Tage dieser Bekanntmachung an beim Amt für Geodatenmanagement, Vermes-
sung, Kataster und Wohnbauförderung Mülheim an der Ruhr im Technischen Rathaus, Hans-Böckler-Platz 
5, Zimmer 01.20, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit. 
 
 
 
Hinweise: 
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1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgerechte Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen 
Bebauungsplan und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
2. Unbeachtlich werden gemäß § 215 BauGB 
 
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, 
 
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Mülheim an der Ruhr unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.  
 
 
3. Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

 
   Mülheim an der Ruhr, den 04.08.2016 
 
   Der Oberbürgermeister 
 
   U l r i c h  S c h o l t e n 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für einen 

Teilbereich des Bebauungsplanes „Markscheider Hof – K 15“ 

 
 

vom 05.08.2016 
 
 
 

I 
 
Der Planungsausschuss hat am 06.07.2010 die Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für einen Teilbe-

reich des Bebauungsplanes „Markscheider Hof – K 15“ vom 16.09.1993 beschlossen. 

 

 

 

II 

 

Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Beschlusses ist dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu ent-

nehmen. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 1 Abs. 8 des Baugesetzbuches in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 52 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW.2015 S. 496) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntma-

chungsverordnung (BekanntmVO), öffentlich bekanntgemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) beim Zustandekommen dieses Beschlusses nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) dieser Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss des Planungsausschusses vorher beanstandet oder 

 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

  Mülheim an der Ruhr, den 05.08.2016 

  Der Oberbürgermeister 

  U l r i c h  S c h o l t e n  
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für den 

Bebauungsplan „Kölner Straße/Erzweg – I 19 

 
 

vom 05.08.2016 
 
 
 

I 
 
Der Planungsausschuss hat am 06.07.2010 die Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für den Bebauungs-

plan „Kölner Straße/Erzweg – I 19“ vom 12.12.2000 beschlossen. 

 

 

 

II 

 

Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Beschlusses ist dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu ent-

nehmen. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 1 Abs. 8 des Baugesetzbuches in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 52 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW.2015 S. 496) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntma-

chungsverordnung (BekanntmVO), öffentlich bekanntgemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) beim Zustandekommen dieses Beschlusses nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) dieser Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss des Planungsausschusses vorher beanstandet oder 

 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

  Mülheim an der Ruhr, den 05.08.2016 

  Der Oberbürgermeister 

  U l r i c h  S c h o l t e n 
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B e k a n n t m a c h u n g 

 

Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für den 

Bebauungsplan „Solinger Straße (Nord) – I 11“ 

 

 

vom 05.08.2016 

 

 

 

I 

 

Der Rat der Stadt hat am 07.07.2016 die Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für den Bebauungsplan 

„Solinger Straße (Nord) – I 11“ vom 24.11.1988 beschlossen. 

 

 

 

II 

 

Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Beschlusses ist dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu ent-

nehmen. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 1 Abs. 8 des Baugesetzbuches in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 52 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW.2015 S. 496) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntma-

chungsverordnung (BekanntmVO), öffentlich bekanntgemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) beim Zustandekommen dieses Beschlusses nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) dieser Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt vorher beanstandet oder 

 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

  Mülheim an der Ruhr, den 05.08.2016 

  Der Oberbürgermeister 

  U l r i c h  S c h o l t e n 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für den 

Bebauungsplan „Uhlandstraße/Heißener Straße – S 10“ 

 
 

vom 05.08.2016 
 
 
 

I 
 
Der Rat der Stadt hat am 07.07.2016 die Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für den Bebauungsplan 

„Uhlandstraße/Heißener Straße – S 10“ vom 20.03.1980 beschlossen. 

 

 

 

II 

 

Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Beschlusses ist dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu ent-

nehmen. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 1 Abs. 8 des Baugesetzbuches in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 52 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW.2015 S. 496) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntma-

chungsverordnung (BekanntmVO), öffentlich bekanntgemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) beim Zustandekommen dieses Beschlusses nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) dieser Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt vorher beanstandet oder 

 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

  Mülheim an der Ruhr, den 05.08.2016 
 
  Der Oberbürgermeister 
 
  U  l r i c h  S c h o l t e n 
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Unanfechtbarkeit eines Umlegungsbeschlusses 
 

 

 

Der Umlegungsbeschluss vom 13.05.2016 - Ordn.-Nr.: I 16/1 und 2 - des Umlegungsausschusses der 

Stadt Mülheim an der Ruhr gemäß § 76 des Baugesetzbuches (BauGB) in der z. Zt. gültigen Fassung über 

die Grundstücke Kölner Str. 151 mit der Katasterbezeichnung: 

 

 

Gemarkung: Saarn   Flur: 45   Flurstücke Nr.: 8, 249, 250, 531 und 532 

 

 

ist gemäß § 71 BauGB am 17.07.2016 unanfechtbar geworden. 

 

 

Mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt Mülheim an der Ruhr wird gemäß § 72 BauGB der 

bisherige Rechtszustand durch den im o.a. Beschluss vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Be-

kanntmachung schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke 

oder Grundstücksteile ein. 

 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 26.07.2016 
  
 Umlegungsausschuss der Stadt 
 Mülheim an der Ruhr 
 Der Vorsitzende 
 
 W i t t 
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